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Deutscher Bundestag  Drucksache 19/11357
19. Wahlperiode 03.07.2019

Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Daniela Kluckert, Frank Sitta,  
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/10942 – 

Abruf der Fördermittel für den Breitbandausbau 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Der Zugang zu schnellem Internet ist essentiell für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland. Unternehmen benötigen eine leistungsfähige digitale Infrastruk-
tur, um neue Technologien wie 5G und Anwendungen wie Industrie 4.0 nutzen 
zu können. Gleichzeitig ist schnelles Internet auch für den Privatgebrauch eine 
zwingende Voraussetzung, um Streaming-Angebote und Telemedizin in An-
spruch nehmen zu können. CDU, CSU und SPD haben sich in ihrem Koaliti-
onsvertrag das Ziel gesetzt, bis 2025 eine flächendeckende Gigabit-Infrastruktur 
aufzubauen (www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23 
590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download= 
1, S. 38). 

Trotz der ambitionierten Breitbandziele der großen Koalition läuft der Breit-
bandausbau in Deutschland schleppend und Deutschland droht den Anschluss 
zu verlieren. Laut dem Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) (Stand: Mitte 2018) haben nur 82 Prozent aller 
Unternehmen Zugang zu mindestens 50 Mbit/s. In ländlichen Regionen haben 
gerade einmal 50,5 Prozent aller Haushalte Zugang zu mindestens 50 Mbit/s 
(www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/breitband-verfuegbarkeit- 
mitte-2018.pdf?__blob=publicationFile). Deutschlandweit haben nur 8,5 Pro-
zent der Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss (Bundestagsdrucksa-
che 19/9214).  

Am 1. August 2018 wurde die Breitbandförderung des Bundes neu aufgelegt, 
um den langsamen Breitbandausbau in Deutschland voranzutreiben. Laut Me-
dienberichten stockt der Breitbandausbau jedoch weiterhin und das Abrufen der 
Fördermittel gestaltet sich schwierig (www.tagesschau.de/inland/internet- 
breitband-101.html). Der schleppende Breitbandausbau gefährdet die Zukunft 
des Wirtschaftsstandorts Deutschland und verschärft das bestehende Stadt-
Land-Gefälle. 
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1. Welche Summe an Fördermitteln (in Euro) wurde bisher 2019 im Rahmen 
des Bundesförderprogramms Breitbandausbau bewilligt? 

a) Welche Projekte wurden nach Kenntnis der Bundesregierung mit den bis-
her 2019 ausgezahlten Fördermitteln gefördert (bitte nach Empfänger, Art 
der Förderung und Bundesland auflisten)? 

b) Welche Summe an Fördermitteln (in Euro) entfiel in diesem Zeitraum auf 
Beratungsleistungen (bitte nach Bundesland auflisten)? 

c) Welche Summe an Fördermitteln (in Euro) wurde in diesem Zeitraum in 
FTTB/H-Projekte investiert (bitte auflisten nach Bundesland)? 

2. Welche Summe an Fördermitteln (in Euro) wurde 2018 im Rahmen des Bun-
desförderprogramms Breitbandausbau bewilligt?  

a) Welche Projekte wurden nach Kenntnis der Bundesregierung mit den 
2018 ausgezahlten Fördermitteln gefördert (bitte nach Empfänger, Art der 
Förderung und Bundesland auflisten)? 

b) Welche Summe an Fördermitteln (in Euro) entfiel in diesem Zeitraum auf 
Beratungsleistungen (bitte nach Bundesland auflisten)? 

c) Welche Summe an Fördermitteln (in Euro) wurde in diesem Zeitraum in 
FTTB/H-Projekte investiert (bitte nach Bundesland auflisten)? 

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.  

Zu den Fragen 1, 2, 1a, 2a, 1b und 2b wird auf die Anlagen 1 bis 4 verwiesen.  

Mit dem Relaunch des Bundesförderprogramms zum 1. August 2018 werden aus-
schließlich Gigabit-Netze gefördert. Dementsprechend fließen die bewilligten 
Fördermittel vollständig in diese Netze. 

3. Wie viele Gewerbegebiete wurden nach Kenntnis der Bundesregierung bis-
her im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitbandausbau an das Gi-
gabit-Netz angeschlossen (bitte nach Bundesländern auflisten)? 

Baden-Württemberg: 54 

Bayern 1 

Hessen 140 

Mecklenburg-Vorpommern 1 

Niedersachsen 97 

Nordrhein-Westfalen 100 

Rheinland-Pfalz 54 

Sachsen 9 
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4. Wie viele Gewerbegebiete haben nach Kenntnis der Bundesregierung bisher 
noch keinen Zugang zu Breitbandinternet mit mindestens 50 Mbit/s (bitte 
nach Bundesländern auflisten)? 

5. Gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung neue Gewerbegebiete, die nicht 
sofort mit Glasfaser angeschlossen werden? 

Wenn ja, warum (bitte nach Bundesländern auflisten)? 

Hierzu liegen der Bundesregierung keine eigenen Informationen vor.  

6. Wie viele Schulen wurde nach Kenntnis der Bundesregierung bisher im Rah-
men des Bundesförderprogramms Breitbandausbau an das Gigabit-Netz an-
geschlossen (bitte nach Bundesländern auflisten)? 

Brandenburg 422 

Baden-Württemberg 200 

Bayern 81 

Hessen 513 

Mecklenburg-Vorpommern 105 

Niedersachsen 774 

Nordrhein-Westfalen 2150 

Rheinland-Pfalz 716 

Schleswig-Holstein 32 

Sachsen 454 

Sachsen-Anhalt 73 

Thüringen 781 
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7. Wie viele Schulen haben nach Kenntnis der Bundesregierung bisher noch 
keinen Zugang zu Breitbandinternet mit mindestens 50 Mbit/s (bitte nach 
Bundesländern auflisten)? 

Da keine direkten Daten zum Breitbandanschluss aller Schulen in Deutschland 
vorliegen, gelten Schulstandorte als mit mind. 50 Mbit/s versorgt, die in Raster-
zellen liegen mit einer mindestens 95prozentigen Abdeckung von mehr als 
50 Mbit/s. 

8. Wie viele Schulen sind nach Kenntnis der Bundesregierung bisher noch nicht 
mit Internet mit mindestens 30 Mbit/s pro Schulklasse versorgt (bitte nach 
Bundesländern auflisten)? 

Hierzu liegen der Bundesregierung keine eigenen Informationen vor. 

9. Wie viele Neubaugebiete haben nach Kenntnis der Bundesregierung bisher 
noch keinen Zugang zu Breitbandinternet mit mindestens 50 Mbit/s (bitte 
nach Bundesländern auflisten)? 

10. Wie viele Neubaugebiete wurden nach Kenntnis der Bundesregierung bisher 
im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitbandausbau an das Gigabit-
Netz angeschlossen (bitte nach Bundesländern auflisten)? 

Die Fragen 9 und 10 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.  

Der Begriff Neubaugebiete ist statistisch nicht festgelegt. Daher liegen der Bun-
desregierung keine eigenen Informationen vor.  

11. Liegen der Bundesregierung Studien oder sonstige Erhebungen darüber vor, 
warum es zu Verzögerungen beim Fördermittelabfluss für den Breitbandaus-
bau kommt?  

Wenn ja, zu welchem Ergebnis kommen die Studien? 

Nein. In Förderverfahren sind neben dem Bund die Länder, Kommunen, TK-Un-
ternehmen und Baufirmen gemeinsam für ein Projekt verantwortlich. Während 
der Bund zuständig ist für die Bearbeitung und Genehmigung des vorläufigen und 
des endgültigen Zuwendungsbescheids, liegen die übrigen Verfahrensschritte 
maßgeblich in der Verantwortung der Zuwendungsempfänger und der beteiligten 
Unternehmen. Hierzu zählen insbesondere:  

 Ausschreibungsverfahren durch die Zuwendungsempfänger, 

 nachträgliche Projektänderungen,  
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 behördliche Genehmigungsverfahren (u.a. Baugenehmigungen),  

 Vertragsverhandlungen zwischen den Kommunen und TK-Unternehmen, 

 knappe Planungs- und Baukapazitäten, 

 z. T. Allokation der begrenzten Planungs- und Baukapazitäten auf andere Pro-
jekte. 

12. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um den Antragsprozess für 
Breitbandfördermittel zu beschleunigen? 

Mit dem Relaunch der Bundesförderung zum 1. August 2018 und der damit  
verbundenen Umstellung der Bundesförderung auf ausschließliche Gigabitge-
schwindigkeit gingen weitreichende Vereinfachungen in der Antragstellung (u. a. 
Streichung des Scorings, deutliche Verringerung der vorzulegenden Unterlagen) 
und weitere Entbürokratisierungsmaßnahmen im gesamten Verfahren einher. Da-
mit wurden die erforderlichen Prozesse auf Seiten des Bundes um bis zu sechs 
Monate verkürzt.   

Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 7 und 8 der 
Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/6373 verwiesen. 

13. Plant die Bundesregierung die flächendeckende Einführung von Breitband-
koordinatoren, um den Abruf von Fördermitteln durch die Kommunen zu 
vereinfachen? 

Wenn nein, warum nicht? 

Der Projektträger des Bundes, der das Bundesförderprogramm umsetzt, ist mit 
acht Regionalzentren in der Fläche vertreten und betreut neben der Zentrale in 
Berlin sämtliche Breitbandprojekte auch vor Ort. Damit soll die Umsetzung der 
Breitbandprojekte, die ab Bewilligung der Fördermittel den Zuwendungsempfän-
gern obliegt, seitens des Bundes umfassend unterstützt werden. Es wird laufend 
geprüft, wie sich die Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Akteuren weiter 
verbessern lässt.  
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